
 

Baden-Württembergische Meisterschaften Hammerwurf U20/U18   30.06.2025 
Ort: Löffingen 

Sportstätte: Sportpark Haslach, Stadionstraße 5, 79843 Löffingen 

Termin: Sonntag, 27.Juli 2025 

Meldeschluss: Dienstag, 15.Juli 2025 

 
Veranstalter:      Leichtathletik Baden-Württemberg 

Ausrichter:      Badischer Leichtathletik-Verband 

Örtlicher Ausrichter:  TB Löffingen / BLV Kreis Neustadt 

Telefon:  In Notfällen (z.B. Stau bei Anreise etc.) steht am Veranstaltungstag folgende 
Rufnummer zur Verfügung: 0721-18385-20 

Allgemeine Hinweise: Es gelten die allgemeinen Ausschreibungsbestimmungen der Leichtathletik Ba-
den-Württemberg. 
Bitte beachten Sie die Teilnehmerinformation zur Veranstaltung. Diese wird in 
der Vorwoche über die Verbandshomepages und LADV veröffentlicht.  
Wir behalten uns vor, bei zu geringer Teilnehmerzahl die Veranstaltung kurzfris-
tig abzusagen.   

Meldungen:                    Online über LADV 

Teilnahmeberechtigung:  Siehe allgemeine Ausschreibungsbestimmungen.  
Zur direkten Teilnahme berechtigt die geforderte Mindestleistung. Zudem besteht 
die Möglichkeit zur Qualifikation über das Ranglistenverfahren der Meldeleistun-
gen nach Meldeschluss. Im Rahmen des Ranglistenverfahrens werden alle Mel-
dungen bis hin zur entsprechenden Teilnehmerquote berücksichtigt. 
 

Wettbewerbe und Mindestleistungen: 
Die Mindestleistungen können in den Jahren 2025 (Freiluft & Halle) oder 2024 (Freiluft) erzielt worden sein.  
Bei der Meldebearbeitung werden für die Zulassung der Athlet*innen Leistungen aus 2025 priorisiert 
behandelt. 

Disziplin MJU20 WJU20 MJU18 WJU18 Max 

Hammerwurf 30,00 
 

30,00 30,00 30,00 15 

 
Zeitplan:              siehe separate Datei  



 

Hinweise: Bitte beachten Sie die Teilnehmerinformation zur Veranstaltung, welche wenige Tage im 
Voraus über ladv veröffentlicht wird. 

  
Haftung: Ist der Veranstalter in Fällen höherer Gewalt berechtigt oder aufgrund behördlicher Anord-

nung oder aus Sicherheitsgründen verpflichtet, Änderungen in der Durchführung der Ver-
anstaltung vorzunehmen oder diese abzusagen, besteht keine Schadenersatzpflicht des 
Veranstalters gegenüber den Teilnehmern. 

 
 


